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1. Einleitung 

Der Sachstand gibt einen Überblick über die Zuständigkeit für polizeiliche Maßnahmen (sog. Po-
lizeigewalt) in den Parlamenten ausgewählter europäischer Staaten (Belgien, Frankreich, Luxem-
burg, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Spanien, Tschechische Republik, Ver-
einigtes Königreich). Zum Vergleich wird der Darstellung ein Überblick zur Polizeigewalt der 
Präsidentin oder des Präsidenten des Deutschen Bundestages vorangestellt. 

2. Deutschland 

Die Präsidentin oder der Präsident des Bundestages übt auf Grundlage von Art. 40 Abs. 2 Satz 1 
Grundgesetz in den Gebäuden des Bundestages nicht nur das Hausrecht, sondern auch die Poli-
zeigewalt aus. Art. 40 Abs. 2 Satz 1 GG begründet insoweit eine ausschließliche Zuständigkeit 
der Bundestagspräsidentin oder des -präsidenten für die präventive Gefahrenabwehr in den Ge-
bäuden des Bundestages. Flankierend sind auch repressive Durchsuchungen oder Beschlagnah-
men in den Räumen des Bundestages gemäß Art. 40 Abs. 2 Satz 2 GG nur mit Genehmigung der 
Präsidentin oder des Präsidenten des Bundestages zulässig. 

Die Präsidentin oder der Präsident bedient sich zur Ausübung der Polizeigewalt der Polizei beim 
Deutschen Bundestag (auch: Bundestagspolizei),1 die allein ihrer oder seiner Befehlsgewalt unter-
steht. Es bestehen weder Weisungsrechte des Bundesministeriums des Innern und für Heimat, 
noch können das Plenum oder andere Organe und Gremien des Bundestages die Polizeigewalt an 
sich ziehen. 

Bislang werden die Maßnahmen zur Ausübung der Polizeigewalt der Präsidentin oder des Präsi-
denten des Bundestages unmittelbar auf Art. 40 Abs. 2 S. 1 GG gestützt. Ein konkretisierendes 
einfachrechtliches Parlamentsgesetz existiert nicht, und seine Erforderlichkeit ist umstritten.2 
Aktuell berät die Präsidentin des Bundestages mit den Fraktionen über einen im Auftrag der Prä-
sidentin durch die Verwaltung des Bundestages erarbeiteten Entwurf eines Bundestagspolizeige-
setzes.3  

3. Polizeigewalt in den Parlamenten ausgewählter europäischer Staaten 

Die nachfolgenden Ausführungen sowie aufgeführte englische Übersetzungen von Bestimmungen 
basieren – soweit nicht anders angegeben – auf Angaben der jeweiligen Staaten. Zum Aspekt der 
Außensicherung von Parlamentsgebäuden wird ferner auf Deutscher Bundestag, Wissenschaftli-
che Dienste, Außensicherung von Parlamentsgebäuden in ausgewählten Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union, WD 3 - 3000 - 240/19, Sachstand vom 5. Dezember 2019 hingewiesen. 

 

1 Vgl. auch Deutscher Bundestag, Wissenschaftliche Dienste, Zur Bundestagspolizei - Historische Entwicklung, in-
ternationaler Vergleich und Gesetzgebungskompetenz, WD 3 - 3000 - 136/23, Dokumentation vom 22.11.2023. 

2 Vgl. den Überblick zur Diskussion bei Deutscher Bundestag, Wissenschaftliche Dienste, Erforderlichkeit eines 
Bundestagspolizeigesetzes, WD 3 - 3000 - 285/20, Sachstand vom 14.12.2020. 

3 Bundestagspräsidentin Bärbel Bas, Gastbeitrag in: Süddeutsche Zeitung, Wir sind nicht naiv, 14.10.2023. 

https://www.gesetze-im-internet.de/gg/index.html
https://www.bundestag.de/parlament/verwaltung/polizei/polizei-197076
https://www.bundestag.de/parlament/verwaltung/polizei/polizei-197076
https://www.bundestag.de/resource/blob/683264/a12ef81035cbb1774d3ff36a65137137/WD-3-240-19-pdf.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/984444/5ab1f5143af771a377375001d4e15312/WD-3-136-23-pdf.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/822424/73578317904503eb1e4d7f547a09cc65/WD-3-285-20-pdf.pdf
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2023-10/bundestag-parlament-reform-demokratie-baerbel-bas
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3.1. Belgien 

Das belgische Parlament besteht aus der Abgeordnetenkammer (Kamer van volksvertegenwoordi-
gers oder auch Chambre des représentants) und dem Senat. Beide haben ihren Sitz im Palast der 
Nation (Paleis der Natie oder Palais de la Nation). Dieser wird von einer besonderen Abteilung 
des Militärs („Military Detachment – Palace of the Nation“) geschützt. Diese Abteilung untersteht 
einer Kommandeurin oder einem Kommandeur („Military Commander of the Palace of the Na-
tion“), die oder der wiederum ausschließlich den Vorsitzenden der Abgeordnetenkammer und 
des Senats unterstellt ist. Die reguläre Polizei hat hingegen keine besonderen Zuständigkeiten 
und Befugnisse in den Parlamentsgebäuden. Ihr kann jedoch, etwa im Rahmen polizeilicher Er-
mittlungen, Zugang zu den Gebäuden gewährt werden. 

Gemäß Art. 174 der Geschäftsordnung der Abgeordnetenkammer obliegt der Kammer die „Po-
lice“. Diese übt die Präsidentin oder der Präsident der Abgeordnetenkammer in ihrem Namen 
aus und erteilt die erforderlichen Anweisungen an die diensthabenden Beamten. Gemäß Art. 5 
der Geschäftsordnung der Abgeordnetenkammer hat die Präsidentin oder der Präsident der Abge-
ordnetenkammer ferner die Aufgabe, die Ordnung in der Versammlung aufrechtzuerhalten. 

Laut der Geschäftsordnung des Senats ist die Präsidentin oder der Präsident des Senats für die 
innere und äußere Sicherheit des Senats (Art. 12) und für die Aufrechterhaltung der Ordnung 
und Disziplin im Senat verantwortlich (Art. 81). 

Der Einsatz des Militärkommandos ist durch ein Protokollabkommen zwischen dem Verteidi-
gungsministerium und den Vorsitzenden der Abgeordnetenkammer und des Senats geregelt. 

3.2. Frankreich 

Die Polizeigewalt in der Nationalversammlung (Assemblée nationale) und im Senat der Republik 
Frankreich ist nicht in der Verfassung geregelt. Maßgeblich sind stattdessen folgende Bestimmun-
gen: 

Gemäß Art. 13 der Geschäftsordnung der Nationalversammlung ist die Präsidentin oder der Prä-
sident der Nationalversammlung für die innere und äußere Sicherheit der Versammlung verant-
wortlich. 

Laut Art. 90 der Geschäftsordnung des Senats übt die Präsidentin oder der Präsident des Senats 
die Polizeigewalt des Senats in dessen Namen aus. Die Präsidentin oder der Präsident bestimmt 
die Größe der dafür notwendigen Streitkräfte; diese stehen unter ihrem oder seinem Befehl. 

Ferner beinhaltet die Verordnung vom 17. November 1958 über die Arbeitsweise der parlamenta-
rischen Versammlungen (Ordonnance Nr. 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionne-
ment des assemblées parlementaires) in Art. 3 Regelungen zur inneren und äußeren Sicherheit 
der Nationalversammlung und des Senats. 

Es existiert keine eigene unabhängige Parlamentspolizei in der Nationalversammlung oder im 
Senat.  

https://www.lachambre.be/kvvcr/pdf_sections/publications/reglement/reglementFR.pdf
https://www.lachambre.be/kvvcr/pdf_sections/publications/reglement/reglementFR.pdf
https://www.senate.be/doc/Reglement_2022_F.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/divers/texte_reference/02_reglement_assemblee_nationale
https://www.senat.fr/reglement/reglement.html
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000705067
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000705067
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Der Präsidentin oder dem Präsidenten der Nationalversammlung steht für polizeiliche Maßnah-
men jedoch eine Einheit der Gendarmerie der Republikanischen Garde („Garde républicaine“) 
unter Führung der Militärkommandantin oder des Militärkommandanten des Palais Bourbon 
(„commandant militaire du Palais Bourbon“) zur Verfügung. Ferner werden alle Zugänge zum 
Parlamentsgebäude von bewaffneten Militärangehörigen des Zweiten Infanterie-Regiments der 
Republikanischen Garde („2ème régiment d’infanterie“) bewacht. Die Angehörigen der Republi-
kanischen Garde sind zwar Soldaten, aber dem Innenministerium unterstellt, und haben die glei-
chen Befugnisse wie Beamtinnen und Beamte der Polizei. In der Praxis erarbeitet das Büro der 
Präsidentin oder des Präsidenten der Nationalversammlung gemeinsam mit dem Sicherheits-
dienst der Nationalversammlung und dem Innenministerium die Sicherheitsmaßnahmen. 

Die Republikanische Garde gewährleistet die äußere Sicherheit der Nationalversammlung ge-
meinsam mit der nationalen Polizei. Im Falle von Demonstrationen werden die Gebäude von da-
rauf spezialisierten Einheiten geschützt (mobile Gendarmerie und „compagnie républicaine de 
sécurité“ der Polizei). Im Falle eines Eindringens oder eines schweren Eingriffs in die Integrität 
der Gebäude (etwa beim Einsatz einer Schusswaffe) greift die Republikanische Garde direkt ein. 
Es gibt ständig mehrere Dutzend Gendarmen, die auf dem Gelände eingreifen können.  

Die Einlasskontrolle zum Palais Bourbon, dem Sitz der Nationalversammlung, wird allerdings 
nicht von der Republikanischen Garde, sondern vom Einlasspersonal der Verwaltung durchge-
führt, das sicherheitstechnisch geschult ist. In der Vergangenheit gab es zwar spezialisierte Über-
wachungsbedienstete („gardiens surveillants“), die für den Empfang und die Sicherheit in den 
Parlamentsgebäuden zuständig waren. Dabei handelte es sich um ehemalige Militärangehörige. 
Diese Einheit wird jedoch schrittweise aufgelöst. Das Einlass- und Sicherheitspersonal greift 
auch bei weniger schwerwiegenden Beeinträchtigungen der Sicherheit ein, kann aber jederzeit 
die Republikanische Garde benachrichtigen. 

Dem Senat stehen folgende Sicherheitskräfte zur Verfügung: 

– Eine von der Abteilung für Sicherheit gestellte zivile Einheit („civilian force“), die sich aus 
Beamtinnen und Beamten des Senats zusammensetzt und der Direktorin oder dem Direktor 
für Empfang und Sicherheit unterstellt ist; 

– Eine bewaffnete Einheit der Republikanischen Garde (d. h. der nationalen Gendarmerie), 
unter der Führung des Militärkommandanten des Palais du Luxembourg, die von der Präsi-
dentin oder des Präsidenten des Senats angefordert wurde und ihrem oder seinem Befehl 
untersteht; 

– Eine Einheit der Polizei („police officers' bureau“), die aus zwei unbewaffneten Beamtinnen 
oder Beamten der Polizei besteht. Diese werden auf Grundlage einer Vereinbarung zwi-
schen dem Senat und dem Innenministerium für einen bestimmten Zeitraum (drei Jahre 
mit Möglichkeit der Verlängerung) zur Verfügung gestellt. Die Einheit nimmt Sicherheits-
aufgaben wahr, die eine enge Verbindung zu den Polizeidiensten erfordern. Zu den Haupt-
aufgaben zählt insbesondere die Sammlung von Informationen, zur Verhinderung von 
Handlungen oder Vorhaben, die die Sicherheit des Senats beeinträchtigen könnten. Die 
Einheit beteiligt sich unter der Aufsicht des Direktors für Empfang und Sicherheit auch an 
der schnellen Lösung möglicher Störungen der öffentlichen Ordnung im Palast. Daneben 

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/garde-republicaine/unites/le-2eme-regiment-d-infanterie
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unterstützt die Einheit die Abteilung für Empfang und Sicherheit im Kontakt mit den Poli-
zeibehörden, wenn im Namen des Senats eine Anzeige erstattet wird. 

3.3. Luxemburg 

Die Abgeordnetenkammer von Luxemburg (Chamber oder auch Chambre des Députés) verfügt 
über keine eigene unabhängige Polizeieinheit. Die Sicherheit wird grundsätzlich durch einen 
privaten Sicherheitsdienst gewährleistet. Zusätzlich unterstützt seit September 2023 eine neuge-
gründete bewaffnete Einheit des Militärs (Gardien de l’Armée) die Sicherung des Zugangs zum 
Parlamentsgebäude. Bei öffentlichen Sitzungen wird die Sicherheit durch die Einheit für opera-
tive Unterstützung und Bewachung der Polizei („Operational Support and Guard Unit“) gewähr-
leistet. Überdies führt die reguläre Polizei im Vorfeld der Sitzungen eine Bedrohungsanalyse 
durch. In Zusammenarbeit mit der Abteilung für Beschaffung, Gebäude und Sicherheit (Service 
achats, gestion des biens et bâtiments et sécurité, auch kurz: Service Achats-Bâtiments-Sécurité) 
der Parlamentsverwaltung der Abgeordnetenkammer wird der Sicherheitsplan an die aktuelle Be-
drohungslage angepasst.  

Gemäß Art. 180 der Geschäftsordnung der Abgeordnetenkammer übt die Präsidentin oder der 
Präsident der Abgeordnetenkammer die Polizeigewalt im Namen der Abgeordnetenkammer aus 
und besitzt ein Weisungsrecht gegenüber der Parlamentsverwaltung sowie der Polizei. Danach 
kann die Präsidentin oder der Präsident der Abgeordnetenkammer etwa während öffentlicher Sit-
zungen der Einheit für operative Unterstützung und Bewachung der Polizei Weisungen erteilen. 
Basierend auf Art. 180 der Geschäftsordnung erteilt zudem die Abteilung für Beschaffung, Ge-
bäude und Sicherheit der Abgeordnetenkammer („Service Achats-Bâtiments-Sécurité“) den An-
gehörigen der Militäreinheit und dem privaten Sicherheitsdienst die erforderlichen Anweisun-
gen. 

3.4. Niederlande 

Im Abgeordnetenhaus, der Zweiten Kammer (Tweede Kamer der Staten-General) des niederländi-
schen Parlaments, gibt es keine unabhängige Polizei, die speziell für den Schutz des Parlaments-
gebäudes zuständig ist. Zur Gewährleistung der Sicherheit in den Gebäuden arbeiten eine unbe-
waffnete Sicherheitsabteilung der Zweiten Kammer, die Königliche Militärpolizei (KMar) und 
die Abteilung für Überwachung und Sicherheit („Department for Surveillance and Security“) der 
nationalen Polizei (ABB) zusammen. 

Die Abteilung für Überwachung und Sicherheit der nationalen Polizei („ABB“) ist mit der 
Durchführung von Überwachungs- und Sicherheitsaufgaben auf der Grundlage des Überwa-
chungs- und Sicherheitssystems („het stelsel ‘bewaken en beveiligen’“) betraut, insbesondere ob-
liegt ihr die Sicherung diplomatischer, politischer und internationaler Institutionen und Perso-
nen. Darüber hinaus ist diese Abteilung der nationalen Polizei für die Aufrechterhaltung der Si-
cherheit und Ordnung bei öffentlichen Sitzungen der Zweiten Kammer zuständig. Die in den Ge-
bäuden der Zweiten Kammer tätigen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten unterstehen der Lei-
tung der entsprechenden Polizeiabteilung. Die operative Verantwortung obliegt dabei der opera-
tiven Kommandantin oder dem operativen Kommandanten („operational commander“; 
“OPCO”).  

Für die Zugangskontrolle ist die Sicherheitsabteilung der Abgeordnetenkammer zuständig.  

https://www.chd.lu/sites/default/files/2023-10/R%C3%A8glement%20CHD-24102023.pdf
https://www.nctv.nl/onderwerpen/bewaken-en-beveiligen
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Die Königliche Militärpolizei (KMar) unterstützt die polizeiliche Überwachung und physische 
Durchsetzung der Zugangsregelung für das Abgeordnetenhaus während der parlamentarischen 
Aktivitäten in den Gebäuden des Abgeordnetenhauses und um diese herum unter der Leitung der 
Abteilung Überwachung und Sicherheit der nationalen Polizei. Grundlage ist ein Schreiben des 
Nationalen Koordinators für Terrorismusbekämpfung und Sicherheit („National Coordinator for 
Counterterrorism and Security“) vom 20. März 2015 mit Empfehlungen für Maßnahmen in Bezug 
auf den „Innenhof“ (Sitz der ersten und zweiten Kammer des Parlaments) und ein Beschluss der 
zuständigen Behörde in Den Haag. Die Militärpolizei arbeitet unter der Verantwortung der Poli-
zeidienststelle. 

Es liegen keine gesonderten Informationen zur Polizeigewalt der Ersten Kammer (Eerste Kamer 
der Staten-Generaal; auch: Senat) vor. 

3.5. Österreich 

Das österreichische Parlament besteht aus dem Nationalrat und dem Bundesrat. Es hat keine ei-
gene Parlamentspolizei, sondern eine Sicherheitsabteilung, die für innere Sicherheitsangelegen-
heiten zuständig ist. Seit Jahrzehnten besteht eine gut funktionierende Zusammenarbeit zwi-
schen der Abteilung der Parlamentsdirektion und den vor Ort tätigen Organen des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes, d.h. der Polizei. Diese Kooperation wird seit April 2021 in einem zwischen 
der Präsidentin oder dem Präsidenten des Nationalrats und dem Bundesinnenministerium abge-
schlossenen Verwaltungsübereinkommen näher geregelt.  

Im Parlament treffen drei sicherheitsrelevante Bereiche aufeinander, die voneinander abzugren-
zen sind. Dazu gehören die Sitzungspolizei (Gesetzgebung), das Hausrecht (Privatwirtschaftsver-
waltung) und der Bereich der sicherheits- und strafverfolgungsbehördlichen Aufgaben und Be-
fugnisse gemäß den Bestimmungen des Sicherheitspolizeigesetzes (SPG), des Polizeilichen 
Staatsschutzgesetzes (PStSG) und der Strafprozessordnung (StPO).  

Die Sitzungspolizei obliegt der vorsitzführenden Präsidentin oder dem vorsitzführenden Präsi-
denten des Nationalrats. Sie oder er ist für die Aufrechterhaltung der Ruhe und der Ordnung im 
Sitzungssaal verantwortlich. 

Das Hausrecht wird in den Parlamentsgebäuden von der Präsidentin oder dem Präsidenten des 
Nationalrats ausgeübt.  

Die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit obliegt wiederum der Sicher-
heitspolizei. Hierfür sind die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes unter Verantwortung 
des Bundesinnenministeriums verantwortlich. Ein polizeiliches Einschreiten kann im Parla-
mentsbereich – abgesehen von bloßen Unterstützungsleistungen nach dem genannten Verwal-
tungsübereinkommen – jedoch nur erfolgen, soweit dies aufgrund gesetzlicher Regelungen, ins-
besondere nach dem SPG und dem PStSG, zulässig ist.  

Im PStSG ist geregelt, dass die Präsidentin oder der Präsident des Nationalrates und die Präsi-
dentin oder der Präsident des Bundesrates durch die Sicherheitsbehörden über mögliche Gefah-
ren und Bedrohungen der Staatssicherheit informiert werden müssen, soweit diese Informatio-
nen für die Ausübung ihrer gesetzlichen Aufgaben als Leitung der gesetzgebenden Körperschaf-
ten von großer Bedeutung sind. Ferner sind die Präsidentin oder der Präsident des Nationalrates 

https://www.parlament.gv.at/aktuelles/pk/jahr_2021/pk0404
https://www.parlament.gv.at/dokument/fachinfos/fachdossiers/FD-Sicherheit-in-Parlamenten_Infografik-barrierefrei.pdf
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und die Präsidentin oder der Präsident des Bundesrates über alle Umstände zu informieren, die 
für die Ausübung ihres Amtes von Bedeutung sind. 

Kriminalpolizeiliche oder staatsanwaltschaftliche Ermittlungsmaßnahmen nach der StPO (z. B. 
die Sicherstellung von Gegenständen) können grundsätzlich auch in den Parlamentsgebäuden 
vorgenommen werden, wobei die Einholung einer Zustimmung der Präsidentin oder des Präsi-
denten des Nationalrats für eine konkrete Ermittlungsmaßnahme erforderlich sein kann. 

3.6. Polen 

Das polnische Parlament besteht aus der ersten Kammer (Sejm) und der zweiten Kammer (Senat). 
Für die Sicherheit der Parlamentsgebäude ist die Marschall-Garde (Straż Marszałkowska) zustän-
dig.4 Sie wird von ihrer Kommandantin oder ihrem Kommandanten geleitet. Die Marschall-Garde 
ist der Präsidentin oder dem Präsidenten des Sejms unterstellt, die oder der im Einvernehmen 
mit der Präsidentin oder dem Präsidenten des Senates durch Verordnung die innere Organisa-
tion, die Arbeitsweise und den Umfang der Befugnisse der Marschall-Garde festlegt. Die Befug-
nisse der Marschall-Garde sind im Gesetz über die Marschall-Garde (Ustawa z dnia 26 stycznia 
2018 r. o Straży Marszałkowskiej) geregelt. 

In Notsituationen kann die Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsident auf Ersuchen der 
Leitung der Kanzlei des Sejms („Head of the Chancellery of the Sejm“) im Einvernehmen mit 
dem für innere Angelegenheiten zuständigen Ministerium den Einsatz von Beamtinnen und Be-
amten des staatlichen Schutzdienstes oder von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten anordnen. 

3.7. Portugal 

Das portugiesische Parlament, die Versammlung der Republik (Assembleia da República), verfügt 
nicht über eine unabhängige Polizei, die eigens für den Schutz des Parlamentsgebäudes zustän-
dig ist.  

Es gibt jedoch einen Sicherheitsdienst, der mit der Kontrolle und Überwachung sowie mit dem 
Schutz und der Verteidigung der Räumlichkeiten und des Eigentums der Versammlung der Re-
publik betraut ist. Dieser wird von einem Oberst der Nationalen Republikanischen Garde („colo-
nel of the National Republican Guard”) geleitet, der der Generalsekretärin oder dem Generalsek-
retär des Parlaments untersteht, welche wiederum der Präsidentin oder dem Präsidenten der 
Versammlung der Republik berichten. Der Sicherheitsdienst setzt sich aus einer Sicherheitsoffi-
zierin oder einem Sicherheitsoffizier („security officer”), ihrer oder seiner Stellvertretung, ei-
nem Einsatzkommando der Nationalen Republikanischen Garde (GNR) und einem Einsatzkom-
mando der Polizei für öffentliche Sicherheit (PSP; „Public Security Police“) zusammen.  

 

4 Vgl. zu dieser schon Deutscher Bundestag, Wissenschaftliche Dienste, Zur polnischen Parlamentswache, WD 3 - 
3000 - 033/20, Kurzinformation vom 2. März 2020. 

 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000729
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000729
https://www.bundestag.de/resource/blob/696200/6604d61fefb84cb67c0298ab9ee6ea78/WD-3-033-20-pdf.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/696200/6604d61fefb84cb67c0298ab9ee6ea78/WD-3-033-20-pdf.pdf
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Das portugiesische Parlament verfügt über eigene Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, die zu 
den beiden Hauptpolizeikräften („main police forces“) des Landes gehören. 

Gemäß Art. 12 Abs. 1 der Geschäftsordnung der Versammlung der Republik (Regimento da As-
sembleia da República) wird die Versammlung durch ihre Präsidentin oder ihren Präsidenten 
vertreten. Sie oder er übt die Befehlsgewalt (autoridade) über alle Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Versammlung sowie über die im Dienst der Versammlung tätigen Sicherheitskräfte aus. 
Art. 16 Abs. 1 Buchstabe p dieser Geschäftsordnung sieht zudem vor, dass die Präsidentin oder 
der Präsident der Versammlung für die Aufrechterhaltung der Ordnung und Disziplin sowie der 
Sicherheit der Versammlung (ordem e a disciplina, bem como a segurança da Assembleia) verant-
wortlich ist und die erforderlichen Mittel anfordern und einsetzen kann sowie alle Maßnahmen 
ergreifen kann, die sie oder er für angemessen erachtet. 

Weitere Rechtsgrundlagen für die Tätigkeit des Sicherheitsdienstes sind Art. 28 und 29 des Ge-
setzes über die Organisation und Arbeitsweise der Abteilungen und Dienststellen der Versamm-
lung der Republik (Lei de Organização e Funcionamento dos Serviços da Assembleia da 
República) zu entnehmen. 

Zudem finden sich weitere Regelungen in dem Beschluss der Versammlung der Republik 
Nr. 20/2004 über die Struktur und die Zuständigkeiten der Dienststellen der Versammlung der 
Republik (Estrutura e Competências dos Serviços da Assembleia da República), insbesondere in 
dessen Art. 32. 

3.8. Schweden 

Das schwedische Parlament, der Riksdag, verfügt ebenfalls nicht über eine unabhängige Polizei. 
Das Parlament unterhält zwar einen eigene Sicherheitsabteilung („Security Division“), die jedoch 
bei schwerwiegenden Bedrohungen auf die Unterstützung der Stockholmer Polizei angewiesen 
ist. Die Sicherheitsabteilung der Parlamentsverwaltung umfasst mehrere Untereinheiten. So ist 
der Bereich für Sicherheitsoperationen („Security Operations Department“) für die Gebäudesi-
cherheit und Sicherheitsmaßnahmen im Rahmen der Sitzungen und Veranstaltungen zuständig. 
Zu diesem Zweck werden insbesondere Sicherheitskontrollen durchgeführt. 

Die Aufgaben des Sicherheitspersonals des Parlaments richten sich nach den Vorschriften des 
Sicherheitsgesetzes (Skyddslag 2010:305) und der Verordnung des Vorstandes des Riksdag über 
den Schutz der Sicherheit im Riksdag, in der Verwaltung des Riksdag und den Parteisekretaria-
ten (Riksdagsstyrelsens föreskrift om säkerhet och säkerhetsskydd i riksdagen, Riksdagsförvalt-
ningen och partikanslierna – RFS 2019:1). Auch die Polizei kann auf Grundlage des o.g. Sicher-
heitsgesetzes tätig werden und überdies auf die Befugnisse des Polizeigesetzes (Polislag 
1984:387) und der Schwedischen Prozessordnung (Rättegångsbalk 1942:740; vgl. die englische 
Übersetzung Swedish Code of Judicial Procedure Ds 1998:0) zurückgreifen. 

3.9. Spanien 

Das spanische Parlament (Cortes Generales) besteht aus dem Abgeordnetenhaus (Congreso de los 
Diputados; Unterhaus) und dem Senat (Senado; Oberhaus). Es existiert keine unabhängige Poli-
zei, die speziell für den Schutz der Parlamentsgebäude zuständig ist. Dieser wird durch die Nati-

https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
https://www.parlamento.pt/sites/EN/Parliament/Documents/LOFAR_en.pdf
https://www.parlamento.pt/sites/EN/Parliament/Documents/LOFAR_en.pdf
https://www.parlamento.pt/sites/EN/Parliament/Documents/LOFAR_en.pdf
https://www.riksdagen.se/en/how-the-riksdag-works/the-riksdag-administration/#the-security-division-25
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skyddslag-2010305_sfs-2010-305/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skyddslag-2010305_sfs-2010-305/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skyddslag-2010305_sfs-2010-305/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/polislag-1984387_sfs-1984-387/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/polislag-1984387_sfs-1984-387/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/rattegangsbalk-1942740_sfs-1942-740/
https://www.government.se/contentassets/a1be9e99a5c64d1bb93a96ce5d517e9c/the-swedish-code-of-judicial-procedure-ds-1998_65.pdf
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onalpolizei gewährleistet, die mit dem Sicherheitsdienst der Verwaltung des Abgeordnetenhau-
ses zusammenarbeitet. Dies umfasst in räumlicher Hinsicht die innere, äußere und unterirdische 
Sicherheit der Umgebung des Abgeordnetenhauses. Die Kräfte der Nationalpolizei gehören zwar 
dem Innenministerium an, sind aber in jeder Hinsicht der Präsidentin oder dem Präsidenten und 
der Generalsekretärin oder dem Generalsekretär des Abgeordnetenhauses unterstellt (vgl. Art. 3 
des Statuts der Bediensteten des Parlaments - Estatuto del Personal de las Cortes Generales). Dar-
über hinaus verfügt das Abgeordnetenhaus über eine eigene Station der Nationalen Polizei. Diese 
ist ebenfalls der Präsidentin oder dem Präsidenten des Abgeordnetenhauses unterstellt.  

Innerhalb der Verwaltung des Parlaments sind mehrere zivile Einheiten für Fragen der Sicherheit 
zuständig (Corps of Ushers, Senior Porter, General Services Usher, Holiday Usher, Access Mana-
ger). Einzelheiten regelt das o.g. Statut der Bediensteten des Parlaments insbesondere in Art. 8. 

Gemäß Art. 72.3 der spanischen Verfassung (vgl. die offizielle englische Übersetzung) obliegt die 
Befehlsgewalt über die Polizei innerhalb des Parlaments der Präsidentin oder dem Präsidenten 
der Kammern (vgl. auch die Erläuterungen des Abgeordnetenhauses zu Art. 72.3).  

Art. 72.3 der Verfassung wird auch in Art. 105 der Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses 
(vgl. die offizielle englische Übersetzung) aufgegriffen, wonach die Präsidentin oder der Präsi-
dent des Abgeordnetenhauses für die Aufrechterhaltung der Ordnung im Parlamentsgebäude ver-
antwortlich ist und alle erforderlichen Maßnahmen treffen kann. 

Für die nationale Polizei ist das Organgesetz 9/2015 über das Personalregime der Nationalen Po-
lizei (Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional) und 
das Organgesetz 2/1986 vom 13. März über die Sicherheitskräfte (Ley Orgánica 2/1986, de 13 de 
marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad) maßgeblich. Zudem regelt die Verordnung 
INT/859/2023 vom 21. Juli (Orden INT/859/2023, de 21 de julio, por la que se desarrolla la est-
ructura orgánica y funciones de los servicios centrales y territoriales de la Dirección General de la 
Policía) die Organisationstruktur und die Funktionen der zentralen und territorialen Dienste der 
Generaldirektion der Polizei. Innerhalb der zentralen Organisation der Polizei ist die Polizeista-
tion des Abgeordnetenhauses Teil der Abteilung „Operationen und digitale Transformation“, die 
der stellvertretenden operativen Direktion unterstellt ist. Art. 4 Buchstabe a Nr. 6 der Verordnung 
INT/859/2023 sieht vor, dass die Sonderpolizeidienststellen „die notwendigen Polizeidienste in 
den Körperschaften, in denen sie ihren Sitz haben, leisten.“ 

3.10. Tschechische Republik 

In der Tschechischen Republik gibt es keine gesonderte Polizeieinheit, die für den Schutz der 
Gebäude des Abgeordnetenhauses (Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky – PS PČ) 
und des Senats zuständig ist. Gemäß § 124 der Geschäftsordnung der Abgeordnetenkammer (vgl. 
die offizielle englische Übersetzung) und dem Gesetz über die Polizei der Tschechischen Repub-
lik (Zákon č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky) nimmt der Schutzdienst („Protection Ser-
vice“) diese Aufgabe wahr. Dieser wird von seiner Direktorin oder seinem Direktor geleitet. Die-
ser oder diesem untersteht eine leitende Beamtin oder ein leitender Beamter der Polizei, der in 
den Gebäuden der Abgeordnetenkammer tätig ist. 

https://www.senado.es/web/composicionorganizacion/administracionparlamentaria/normasorganizacion/estatutopersonalcortesgenerales/index.html
https://www.boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionINGLES.pdf
https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=72&tipo=2#:~:text=el%20Presidente%20de,en%20su%20seno.
https://www.congreso.es/webpublica/ficherosportal/standing_orders_02.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8468
https://www.boe.es/eli/es/lo/1986/03/13/2/con
https://www.boe.es/eli/es/lo/1986/03/13/2/con
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-17072
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-17072
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-17072
https://www.psp.cz/en/docs/laws/1995/90.html
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-273
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3.11. Vereinigtes Königreich 

Im Vereinigten Königreich besteht keine gesonderte Parlamentspolizei. Für die Sicherheit der 
beiden Kammern des Parlaments (House of Lords und House of Commons) ist der Parlamentari-
sche Sicherheitsdienst (Parliamentary Security Department – PSD) in Zusammenarbeit mit dem 
Städtischen Polizeidienst (Metropolitan Police Service – MPS) zuständig.  

Der Parlamentarische Sicherheitsdienst (PSD) wird durch die Direktorin oder den Direktor für 
die Sicherheit des Parlaments geleitet, die oder der beim Unterhaus angestellt ist, aber beiden 
Kammern gegenüber rechenschaftspflichtig ist (vgl. Erskine May, Parliamentary Practice, 24. Auf-
lage 2019, Abschnitt 6.17). Die Abteilung ist für die physische und personelle Sicherheit beider 
Kammern zuständig sowie für die Sicherheitsüberprüfung innerhalb des Parlaments und die 
Ausstellung von Sicherheitsausweisen. Die Abteilung arbeitet zudem eng mit dem Städtischen 
Polizeidienst zusammen. Dieser gehört dem Kommando für parlamentarischen und diplomati-
schen Schutz an und stellt zum Schutz des Parlaments bewaffnete und unbewaffnete Polizeibe-
amtinnen und Polizeibeamte zur Verfügung. 

*** 

https://www.parliament.uk/mps-lords-and-offices/offices/bicameral/parliamentary-security-department/
https://erskinemay.parliament.uk/section/6394/parliamentary-security-department/
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